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Gewässer- und Trinkwasserschutz geht uns alle an 

Landesärztekammer Hessen unterstützt die Aktion „Reines Ried“

Prof. Dr. med. Ursel Heudorf, Prof. Dr. phil. nat. Mona Abdel-Tawab

Da eingenommene Medikamente zum 

größten Teil unverändert wieder ausge-

schieden und in den Kläranlagen nicht eli-

miniert werden, können sie – je nach Bio-

stabilität – nicht nur im Klärschlamm, son-

dern auch in Oberflächengewässern nach-

gewiesen werden. In der Folge können sie 

ins Grundwasser gelangen, das in vielen 

Regionen als Rohwasser für die Trinkwas-

sergewinnung dient. Gewässerschutz be-

deutet somit auch Trinkwasserschutz. 

In den Messprogrammen der Bundeslän-

der waren in den Jahren 2009–2011 zahl-

reiche verschiedene Arzneimittelwirkstof-

fe unterschiedlicher Wirkstoffklassen in 

Oberflächengewässern nachweisbar. Be-

sonders Röntgenkontrastmittel und das 

Schmerzmittel Diclofenac waren in ver-

gleichsweise hohen Konzentrationen vor-

handen. Aber auch verschiedene Antibio-

tika wurden nachgewiesen [1, 2]. In der 

Folge wurde bundesweit eine Strategie 

zum Umgang mit Spurenstoffen in Ge-

wässern entwickelt, mit dem Ziel, die Ein-

träge zu minimieren – und somit auch das 

Roh- und Trinkwasser zu schützen [3].

Gewässerschutz  

ist Trinkwasserschutz 

In den Grundwasseruntersuchungen des 

Hessischen Landesamtes für Naturschutz, 

Umwelt und Geologie (HLNUG) zeichnet 

sich in jüngerer Zeit keine nachhaltige 

Verbesserung ab (Tab. 1). Die gemessene 

Konzentration von Diclofenac in der Ge-

samtzahl der Probenahmen liegt mit Ma-

ximalwert von 0,781 μg/L um ein Mehrfa-

ches über dem aktuell empfohlenen 

UQN-V (Jahresdurchschnitt-Umweltquali-

tätsnormwert-vorgeschlagen)1     von 

0,05 μg/L. Auch Antibiotikarückstände 

von Sulfonamiden sowie Carbamazepin 

waren nachweisbar, bewegten sich jedoch 

unterhalb des empfohlenen UQN-Wertes1 

von jeweils 0,6 μg/L und 0,5 μg/L. 

In Hessen wird etwa ein Viertel des Trink-

wassers im Hessischen Ried gewonnen. 

Deswegen legte das Hessische Ministeri-

um für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) 

eine Strategie zur Vermeidung und Ver-

minderung des Spurenstoffeintrags in die 

Mensch und Gesundheit

1 Der UQN-Wert ist die empfohlene Konzentration eines Arzneistoffes, die im Wasser aus Gründen des Gesundheits-/und oder Gewässerschutzes nicht überschritten werden 

sollte. Er unterscheidet sich in Abhängigkeit der physiko-chemischen Eigenschaften des Arzneistoffes und wird regelmäßig aktualisiert.

Tab. 1: Arzneimittelrückstände in Grundwasserproben in Hessen (Beispiele) 

Carba- 

mazepin

Clofibrin-

säure

Diclofenac

Sulfame-

thazin

Sulfame-

thoxazol

Amidotri-

zoesäure 

* BG: Analytische Bestimmungsgrenze (sie beträgt idealerweise 30 % des vorgeschlagenen UQN-Wertes1)

Quelle: HLNUG Grundwasserdatenbank Hessen (GruWaH), Messstellen des Landesgrundwasserdienstes, abgerufen am 09.09.2022
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2012–2016

Gesamt-

anzahl  

Probe-

nahmen

1504

1497

1497

267

339

72

Anzahl 

der  

Proben  

> BG*

21

12

24

3

2

14

Maximal-

wert 

(μg/L)

0,87

1,447

0,605

0,693

0,18

3,4

Prozent  

> BG*

1,4

0,8

1,6

1,1

0,6

19,4

2019–2021

Gesamt-

anzahl 

Probe-

nahmen

900

899

897

901

901

901

Anzahl 

der Pro-

ben > BG*

13

6

21

0

6

22

Maximal-

wert 

(μg/L)

0,276

0,576

0,781

< BG

0,191

2,731

Prozent 

> BG*

1,4

0,7

2,3

0,0

0,7

2,4
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Studie sank der Gehalt an Diclofenac in 

dem zum Händewaschen verwendeten 

Wasser um bis zu zwei Drittel, wenn die 

Hände vor dem Waschen abgewischt wer-

den [7]. Deswegen wird die unten aufge-

führte Wischmethode als konkrete Hand-

lungsempfehlung nach Anwendung von 

diclofenachaltigen Salben und Gelen ge-

geben (siehe Kasten).

Ein weiteres Einsparpotenzial besteht da-

rin, den nicht selten „präventiven“ Einsatz 

von Diclofenac im Leistungs- und Breiten-

sport zu reduzieren. Auf diese Problema-

tik hat das Hessische Ärzteblatt bereits in 

einem Beitrag hingewiesen [8]. Im Rah-

men der Aktion „Reines Ried“ werden 

Sportverbände und Sportler von der Un-

tergruppe Sportsektor der AG Arzneimit-

tel gezielt angesprochen und entspre-

chende Flyer erstellt. Diese können ggf. 

auch zur Auslage in bestimmten Arztpra-

xen bereitgestellt und über „Reines Ried“ 

angefordert werden. 

„Arzneimittelreste gehören 

 in die Tonne, nicht ins Klo“

Darüber hinaus gilt grundsätzlich – für alle 

Arzneimittel, auch die flüssigen, ebenso 

wie die nachfolgend besprochenen Anti-

biotika: Arzneimittelreste gehören in die 

Tonne, nicht ins Klo! 

Antibiotika 

In wenigen Fällen wurden auch Antibioti-

ka im Grundwasser detektiert (Tab. 1). 

Das größte Problem und die wichtigsten 

„Nebenwirkungen“ des Einsatzes von An-

tibiotika ist jedoch die dadurch getrigger-

te Entwicklung antibiotikaresistenter Er-

reger (multiresistente Erreger (MRE) – 

die auch als „die stille Pandemie“ bezeich-

net wurde. Um dieser Entwicklung entge-

gen zu wirken, wurden die Deutsche Anti-

biotika-Resistenz-Strategie DART entwi-

ckelt, Antibiotic Stewardship-Programme 

etabliert, ABS-Kurse ins Leben gerufen, 

Meldepflichten für bestimmte MRE sowie 

Surveillance-Systeme sowohl für MRE als 

auch für den Antibiotikaeinsatz bei 

Mensch und Tier [9, 10] eingeführt und 

MRE-Netzwerke gegründet. Diese haben 

unter anderem das Ziel, durch Informati-

on der verordnenden Ärzte als auch der 

Verbraucher einen zurückhaltenden, ra-

tionalen Antibiotikaeinsatz zu erreichen 

und damit der Entstehung von Antibioti-

karesistenzen bei Bakterien vorzubeugen. 

Beispielhaft seien hier die Flyer des MRE-

Netzes Rhein-Main zu verschiedenen MRE 

und zu den Atemwegs-, Harnwegs- und 

Ohrinfektionen, bei denen Antibiotika oft 

eingesetzt werden. Diese können kosten-

los beim MRE-Netz Rhein-Main bestellt 

werden („Weniger ist mehr“; „Wenn, dann 

richtig“; „Wenn möglich, ohne“), im Inter-

net: www.mre-rhein-main.de.

Die Landesärztekammer Hessen hat be-

reits im Jahr 2016 gemeinsam mit dem 

MRE-Netz Rhein-Main eine Umfrage zu 

den Einflussfaktoren auf die Verordnung 

von Antibiotika, die EVA-Studie, durchge-

führt [11]. Zu diesem Zeitpunkt hatten 

deutlich mehr Ärzte das Problem multire-

sistenter Erreger erkannt und die Notwen-

digkeit für einen sorgsamen Antibiotika-

einsatz gesehen als bei einer bundeswei-

ten Umfrage acht Jahre zuvor. Die Akade-

mie für ärztliche Fort- und Weiterbildung 

bietet seit einigen Jahren einen – stets gut 

besuchten – Kurs zum Antibiotic steward-

ship an und hat – gemeinsam mit der KV 

Hessen – die Implementierung des RAI-

Projekts Hessen 2020 (Rationale Antibio-

tikatherapie durch Information und Kom-

munikation) unterstützt, eine online Fort-

bildungsplattform für Ärzte zum sachge-

rechten Einsatz von Antibiotika in der nie-

dergelassenen Praxis [12]. 

Erste Erfolge haben sich bereits einge-

stellt. Schon bis 2019 wurde eine Abnah-

me der Antibiotika-Verordnungen in den 

kassenärztlichen Praxen in Hessen er-

reicht [13]. Während der Covid-19-Pan-

demie war eine weitere Abnahme der AB-

Verordnungen insgesamt, insbesondere 

an Penicillinen, Cephalosporinen und Flu-

orchinolonen zu verzeichnen (Abb. 3). 

Während die Abnahme der Verordnungen 

an Fluorchinolonen wahrscheinlich Folge 

der Warnungen der Rote Hand-Briefe 

Mensch und Gesundheit

Diclofenac als Salbe: Erst Wischen, dann Waschen

Konkrete Handlungsempfehlung nach der topischen Anwendung von Diclofenac, 

nach [3]:

→ Nach dem Auftragen die Hände mit 

einem Papiertuch abwischen, das 

dann über den Hausmüll entsorgt 

wird, oder eine Applikationshilfe 

(Einmalhandschuh oder Applikator) 

verwenden (ebenfalls Entsorgung im 

Hausmüll).

→ Nach dem Auftragen nicht direkt du-

schen oder Reste abwaschen, son-

dern den Wirkstoff einwirken lassen. 

Abb. 2: Empfohlenes Abwischen der Hände nach Anwendung von Diclofenac, 

 aus [3] modifiziert nach [7]
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[14, 15] ist, könnte die Abnahme der Ver-

ordnungen an Penicillinen ein Hinweis auf 

ein Einsparpotenzial bei häufig viralen 

Atemwegserkrankungen sein.

Der Anfang ist gemacht. Unser Dank gilt 

der Ärzteschaft – verbunden mit der Bit-

te, weiter die Antibiotikaverordnungen 

kritisch im Blick zu behalten – und auch 

ihre Patienten auf die sichere Entsorgung 

von Arzneimittelresten hinzuweisen. 

Auch Antibiotikareste sollen wie alle Me-

dikamentenreste in den Hausmüll und 

nicht in die Toilette (Abwasser) entsorgt 

werden. 

Röntgenkontrastmittel 

Rückstände von Röntgenkontrastmitteln 

(RKM) im Abwasser sind nur schwer bio-

logisch abbaubar; auch sie können über 

Oberflächengewässer in das Grundwas-

ser gelangen. Die AG 2 „Röntgenkon-

trastmittel“ hat deswegen Möglichkeiten 

der Verminderung des Eintrags von RKM 

in die Gewässer diskutiert und ein ambi-

tioniertes Leuchtturmprojekt für das 

Hessische Ried abgeleitet und geplant. 

Unter der Schirmherrschaft des Hessi-

schen Ministeriums für Umwelt, Klima-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz und der wissenschaftlichen Be-

gleitung des Fraunhofer ISI soll die Um-

setzung des Projekts im Jahr 2023 star-

ten. Über die Ergebnisse wird in einem 

weiteren Beitrag im kommenden Jahr be-

richtet werden. 

Prof. Dr. med. 

Ursel Heudorf

  Prof. Dr. phil. nat.

  Mona Abdel-Tawab

Die Literaturhinweise finden sich auf 

unserer Website www.laekh.de unter 

der Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.
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Abb. 3: Entwicklung der Antibiotika-Verordnungen der Kassenärzte in Hessen 2013–2021 [6] 


